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1.
Ausbildungsmarkt 2006 in der politischen Auseinandersetzung
Hochschaukeln ist angesagt, Hochschaukeln bei der Vorhersage einer Angebotslücke auf dem Ausbildungsmarkt für den Herbst 2006. 30.000, 40.000 oder auch 50.000 sind Zahlen, die derzeit kursieren. Dabei laufen die Aktivitäten zur Mobilisierung von weiteren und neuen Ausbildungsplätzen doch noch auf Hochtouren. Der erste Stichtag für sog. Abschlussbilanzen ist der 30.09.; spätestens dann beginnen auch die Nachvermittlungsaktionen im sog. 5. Quartal. Und auch dann erst beginnt die Vermittlung in Plätze nach dem EQJ-Programm, das ausgerichtet ist auf Bewerber „mit aus individuellen Gründen eingeschränkten Vermittlungsperspektiven, die auch nach den bundesweiten Nachvermittlungsaktionen keinen Ausbildungsplatz haben“ und „Jugendliche, die noch nicht in vollem Maße über die erforderliche Ausbildungsbefähigung verfügen“ (EQJ-Förderrichtlinien). Es ist definitiv zu früh, sich mit Vermutungen über Abschlussbilanzen für das diesjährige Ausbildungsjahr zu beschäftigen. Ausbildungsstellen akquirieren lautet die Aufgabe.
Nun ist es sicher so, dass die Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) aus ihrer Berufsberatungsstatistik nicht besonders erfreulich aussehen (der Einzelhandel bildet hier eine sehr positive Ausnahme, da die Zahl der gemeldeten Stellen im Osten stark und im Westen leicht wächst); zugleich ist es aber auch so, dass diese Daten immer weniger über die tatsächliche Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt aussagen können, nachdem die BA einige vielschichtige Reformen erleben musste. Und noch ein Stück bedeutsamer ist, dass die Kammerorganisationen bislang Zuwächse bei den neu eingetragenen Ausbildungsverhältnissen und der Einwerbung neuer Ausbildungsbetriebe melden.
Also gibt es nur eines: Konkret weiter daran arbeiten, dass mehr Ausbildungsstellen eingeworben werden, dass mehr Betriebe sich an der Ausbildung beteiligen. Dass es in einer solchen Situation wieder zu politischen Auseinandersetzungen, Zuspitzungen und Dramatisierungen kommt, gehört wohl dazu, hilft aber nicht den Jugendlichen, die derzeit Ausbildungsplätze suchen. Es hilft auch nicht den Betrieben, die (noch) nicht genügend geeignete Ausbildungsbewerber hatten. Aussagen wie „der Ausbildungspakt ist gescheitert“ und Forderungen nach der uralten Klamotte Ausbildungsabgabe sind ohne jede Substanz.
Bundesbildungsministerin Anette Schavan sagte am Tag des Ausbildungsplatzes: "Kein Jugendlicher darf den Eindruck haben, in der Gesellschaft nicht gebraucht zu werden". Zugleich forderte sie den kurzfristigen Abbau von Ausbildungshindernissen. "Das System der dualen Berufsbildung ist das Flaggschiff der Bildung in Deutschland und erweist sich als ein - für die jungen Menschen wie für die Betriebe gleichermaßen - modernes Instrument. Wir wollen jedem ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen ein Ausbildungs- oder Qualifizierungsangebot machen. Ich fordere daher alle Unternehmen, Freiberufler und Behörden auf: Schaffen Sie Ausbildungsplätze! Bilden Sie möglichst auch über den eigenen Bedarf hinaus aus!" 
Schavan schlug einen konkreten Maßnahmenkatalog vor, der Ausbildungshindernisse beseitigen soll. Dazu zählen unter anderem:

· Verbesserung der Vermittlung ausbildungsfähiger Jugendlicher in ausbildende Unternehmen. Immer noch gibt es eine hohe Zahl unbesetzter Ausbildungsstellen und auf der anderen Seite viele ausbildungsfähige Jugendliche ohne Ausbildungsplatz.
· Schaffung von Anreizmechanismen für kleine Betriebe, mehr Jugendliche auszubilden, unter anderem durch Ausschöpfen der Gestaltungsmöglichkeiten von Ausbildungsvergütungen und durch Wegfall von Gebühren bei den Kammern.
· Nichtanrechnung von Auszubildenden, wenn es darum geht, die notwendige Zahl der Beschäftigten für die Gründung eines Betriebsrats zu ermitteln.
· Prüfung der Erweiterung der Einstiegsqualifizierungen, die bereits jetzt Jugendlichen, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, einen erfolgreichen Übergang in die Berufsausbildung ermöglichen.
· Vermeidung der Überspezialisierung von Ausbildungsgängen, um Jugendlichen einen breiteren Einstieg in die Berufsausbildung zu bieten.
· Konzentration der Mittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung auf die Ausbildungsförderung von kleinen und mittleren Unternehmen, Existenzgründern sowie auf neue Branchen und Wachstumsfelder.

Annette Schavan unterstrich: "Bei allen mittel- und langfristigen Strategien muss nun auch kurzfristig ein Maßnahmenbündel greifen, das dazu führen soll, dass im September deutlich mehr Ausbildungsverträge als derzeit geschätzt abgeschlossen werden." Von den rund zwei Millionen Unternehmen in Deutschland seien eine Million ausbildungsfähig. Insgesamt bilden aber nur rund 500 000 Unternehmen aus. "Ziel muss es durch die Anreizmechanismen und Bürokratieabbau sein, dass rund 50 000 Betriebe mehr als bisher dafür gewonnen werden, Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen." Dies liege schließlich auch im eigenen Interesse der Wirtschaft: "Wer heute nicht ausbildet, wird morgen händeringend nach qualifizierten Fachkräften suchen", sagte Schavan.

Bundeswirtschaftsminister Michael Glos appellierte bei einem Betriebsbesuch in München an die Unternehmen: "Sehen Sie Ausbildung nicht als Kostenbelastung, sondern als Investition in die Zukunft." An die Jugendlichen richtete er die Bitte: "Nutzt die große Vielfalt der angebotenen Berufe! Es muss nicht immer einer der zehn am meisten gefragten Berufe sein, auf die sich fast ein Drittel aller jungen Leute konzentriert. Zeigt Flexibilität und Mobilitätsbereitschaft! Dann verbessert Ihr Eure Chancen am Ausbildungsmarkt!"

Für wichtig hält Glos vor allem die Neuordnung der Ausbildungsordnungen:

· Ab dem 1. August, also noch vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres, werden fünf neue und 14 modernisierte Ausbildungsordnungen in Kraft treten.
· Schlankere, einfachere Ausbildungsordnungen und verständliche Berufsbezeichnungen werden eingeführt.
· Zweijährige Ausbildungsberufe sollen vermehrt angeboten werden. Dies bietet gerade für mittelständische Betriebe, die oftmals nur "auf Sicht" ausbilden können, neue Ausbildungschancen.
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Mehr Ausbildungsplätze für junge Menschen: Aufruf der Partner des Ausbildungspaktes zum Tag des Ausbildungsplatzes

Gemeinsame Pressemitteilung des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung

Den Partnern des Nationalen Pakts für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland ist es in den vergangenen zwei Jahren durch gemeinsame Anstrengungen gelungen, trotz Beschäftigungsrückgangs die angespannte Situation am Ausbildungsmarkt deutlich zu entlasten. Das wollen und können wir auch in diesem Jahr erreichen!

Aus diesem Grund unterstützen die Paktpartner auch den "Tag des Ausbildungsplatzes" der Bundesagentur für Arbeit. Am 29. Mai 2006 werben Mitarbeiter der Agenturen für Arbeit zum 11. Mal bundesweit bei Betriebsbesuchen und Telefonaktionen noch einmal gezielt um Ausbildungsplätze.

Wir wollen jedem ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen ein Ausbildungs- oder Qualifizierungsangebot machen. Mehr Schulabgänger brauchen mehr Ausbildungsplätze. Die Paktpartner appellieren deshalb an Unternehmen, Freiberufler und Behörden: Schaffen Sie Ausbildungsplätze! Bilden Sie möglichst auch über den eigenen Bedarf hinaus aus und melden Sie die Plätze den Agenturen für Arbeit, die Ihnen geeignete Jugendliche vermitteln. Steigen Sie ein in Berufsausbildung:

15 neue und 40 novellierte Berufe der vergangenen beiden Jahre eröffnen neue Ausbildungschancen! Wer jetzt ausbildet, hat künftig gut ausgebildete Fachkräfte und erhöht damit seine Wettbewerbsfähigkeit.

Unser Appell richtet sich auch an Jugendliche: Sie sollten bei der Ausbildungssuche auch weiter entfernte und vom Wunschberuf abweichende Angebote in Erwägung ziehen. Jede Ausbildung ist besser als eine Warteschleife oder Arbeitslosigkeit. Die Arbeitsagenturen und Kammern helfen Ihnen!
Die Partner des Ausbildungspaktes haben unterdessen eine für die Praxis wichtige und sehr hilfreiche Arbeit veröffentlicht: 
Den Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife (www.pakt-fuer-ausbildung.de).

2.
Durchlässigkeit im Bildungssystem voranbringen 
„Ein durchlässiges Bildungssystem ist Voraussetzung für lebenslanges Lernen und damit zukunftsentscheidend für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir können es uns nicht leisten, Talente verkümmern zu lassen. Daher müssen wir die Abschottung zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung überwinden. Wir müssen in Anschlüssen statt in Abschlüssen denken und die Vertreter der beruflichen und der akademischen Bildung endlich an einen Tisch bringen.“ So brachte es Peter Clever, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der BDA, anlässlich des BDA-Workshops "Durchlässigkeit schafft Zukunft – Auf dem Weg zu einem Nationalen Qualifikationsrahmen" auf den Punkt. Die Öffentlichkeit verkenne bislang, in welch drastischem Maße Begabungen durch die Abschottung und Versäulung zwischen beruflicher und akademischer Bildung verschwendet werden. Die Regelungen zur Aufnahme eines Studiums für Nicht-Abiturienten seien völlig unübersichtlich ebenso die Möglichkeiten, im Arbeitsleben erworbene Fähigkeiten und Kenntnisse auf ein Studium anzurechnen. Wirtschaft, Hochschulen und Politik müssten nun zeitnah Lösungen finden. Die BDA bringe erstmals alle Akteure zur gemeinsamen Diskussion über die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems an einen Tisch, so Clever. Um einen wirklichen Fortschritt bei der Durchlässigkeit zu erreichen, müssten wir berufliche und akademische Bildungswege als gleichwertig anerkennen. Berufliche und akademische Bildungswege müssten zum gleichen beruflichen Ziel führen können. Alle Bildungsanbieter, vom Unternehmen bis zur Universität, müssten die spätere Beschäftigungsfähigkeit der Lernenden ins Zentrum ihrer Ausbildung stellen. Dazu bräuchten wir eine engere Zusammenarbeit von betrieblicher Personalentwicklung und Hochschulen. Dem Einzelnen müssten Anschlüsse statt Abschlüsse angeboten werden, erklärte Clever. Unterstützung für die Verbesserung der Durchlässigkeit komme aus Europa: Die Entwicklung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQF) habe den Reformmotor in Gang gesetzt. Berufliche und hochschulische Bildung würden erstmals in einem gemeinsamen Rahmen abgebildet. Diese Impulse gelte es jetzt aufzugreifen und einen Nationalen Qualifikationsrahmen zu entwickeln, der ebenso berufliche und hochschulische Bildung umfasst, forderte Clever.
Nachdem es für den Hochschulbereich bereits einen „Teil-Qualifikationsrahmen“ gibt, der u. a. unter Mitwirkung von HRK, KMK und Teilen des BMBF entwickelt wurde, erfolgte jetzt im Rahmen des BIBB-Hauptausschusses der Start für die Erarbeitung eines NQF für den Bereich Berufsbildung. Beide Teil-NQFs müssen anschließend zusammengefügt werden.
3. Föderalismusreform: Stellungnahmen zur Anhörung im Bundestag zu Bildungsfragen 
Am 29.05.2006 gab es im Deutschen Bundestag eine Anhörung zu den Folgen für den Bildungsbereich. Wir zitieren hierüber zunächst die Meldung 162/2006: „Den Bildungsexperten bereiten die im Rahmen der Föderalismusreform geplanten Abweichungsrechte der Länder Sorgen. Dies wurde in der Sachverständigenanhörung am Montagnachmittag deutlich. Der Generalsekretär des DAAD, Christian Bode, bezeichnete sie als "abenteuerliches Instrument". Sollte es dabei bleiben, empfehle er die Einrichtung eines "Ausbildungsberufes Rechtspfadfinder", um den Überblick darüber zu behalten, was in welchem Land gelte. Grundsätzlich seien aber seiner Ansicht nach weder bei Zugang noch Abschlüssen Regelungen des Bundes nötig: Die Abschlüsse würden ohnehin durch den Bologna-Prozess geregelt, zum Hochschulzugang gebe es ein bindendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Christiane Ebel-Gabriel, Generalsekretärin der Hochschulrektorenkonferenz, betonte dagegen, Bologna gebe keine verbindlichen Strukturen vor, für ein Funktionieren des gewünschten Wettbewerbs im Bildungsbereich seien Rahmenbedingungen nötig. Manfred Erhardt, Wissenschaftssenator a.D., regte an, dass die Länder künftig gemeinsam mit den Hochschulen die Möglichkeit haben sollten, mit ihren speziellen Kenntnissen der Situation vor Ort die Kapazitäten pro Studiengang festzulegen.

Auf Fragen der Bundestagsfraktionen und von Vertretern des Bundesrats nach der Notwendigkeit einer baldigen Finanzverfassungsreform betonten mehrere Sachverständige, wenn es nicht möglich sei, beide Reformen gleichzeitig anzugehen, müsse man zunächst den materiellen Teil regeln. "Die Aufgabenerfüllung hat Vorrang", so das Fazit von Ferdinand Kirchhof von der Eberhard Karls Universität Tübingen. Diese Einschätzung teilte der ehemalige Ministerpräsident Bernhard Vogel. Man dürfe nicht einen Teil der Reform zurückstellen, weil der andere noch nicht angegangen werden könne. Die geplante Finanzreform stehe vor erheblichen Schwierigkeiten: "Die Verteilung wird sich ändern, aber die Masse wird nicht wachsen."

Auch in den Fragerunden bekräftigten die Experten ihre Kritik sowohl am geplanten Kooperationsverbot wie auch den Wegfall der gemeinsamen Hochschulbaufinanzierung. Während der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Ulrich Thöne, das Kooperationsverbot "absurd" nannte, begrüßte Bernhard Vogel es als "Einmischungsverbot". Föderalismusforscher Hans-Peter Schneider und der Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Hans-Peter Klös, betonten, dass das Erziehungs- und Bildungswesen aufgrund seiner immensen Bedeutung für eine strikte Trennung der Bundes- und Landeskompetenzen nicht geeignet sei. Ministerpräsident a.D. Kurt Biedenkopf wies ebenfalls nachdrücklich darauf hin, dass die hoch entwickelten Volkswirtschaften noch stärker als bisher darauf angewiesen seien, das "geistige Potenzial" zu erhöhen und auf ein Wachstum der Intelligenz zu setzen.“
Einige Stellungnahmen in Auszügen:

a) Position der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zur Föderalismusreform

„Auf der Grundlage des Koalitionsvertrags beabsichtigt die Bundesregierung eine Föderalismusreform, deren Realisierung erhebliche Gefahren für die Hochschulen in Deutschland mit sich brächte. Künftig könnte der Bund die Hochschulen nur noch in sehr begrenztem Umfang bei der wichtigen Aufgabe des Hochschulbaus unterstützen, und es ist offen, ob die Länder dann ihrer Verantwortung gerecht werden könnten. Die grundsätzliche Einheitlichkeit der Zulassungsbedingungen für Studierende, der Qualitätssicherung und vor allem der akademischen Abschlüsse wäre in Frage gestellt, ebenso die der Beschäftigung von Hochschullehrern. Die zu erwartende Zersplitterung würde die Wettbewerbsposition des deutschen Hochschulsystems gerade im Entstehungsprozess des europäischen Hochschulraums und im schärfer werdenden globalen Wettbewerb gefährden. Am schwersten wiegt, dass Bund und Länder allein aus Gründen vermeintlicher gesetzgeberischer Stringenz jede gemeinsame institutionelle Förderung der Hochschulen im Bereich der Lehre ausschließen würden, obwohl über die Notwendigkeit solcher Gemeinschaftsfinanzierung ein breiter Konsens besteht.

Die HRK begrüßt, dass die Föderalismusreform in ihren Auswirkungen auf die Hochschulen nun doch zum Gegenstand ausführlicher Beratungen wird. Sie drängt alle Verantwortlichen, trotz der schwierigen politischen Gesamtsituation, mit der die Föderalismusreform verknüpft ist, den Mut zu Korrekturen zu haben, die die sachlichen Notwendigkeiten über den politischen Kompromiss stellen. Wir sind sicher, dass sich im Inhaltlichen ein breiter Konsens erreichen lässt. Politik und Gesellschaft richten für die Bewältigung der großen Zukunftsaufgaben unseres Staates hohe Erwartungen an die Hochschulen. Die Hochschulen müssen im Interesse des Nachwuchses und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit darauf achten, dass sie dafür auch die notwendigen Voraussetzungen erhalten.
Daher fordert die HRK:

1. Bund und Länder müssen bei wichtigen Aufgaben die Hochschulen im Einvernehmen auch institutionell gemeinsam fördern können. Die rechtliche Unsicherheit, mit der die Förderung von Sonderprogrammen und Modellvorhaben bisher behaftet war, muss im novellierten Grundgesetz behoben werden. Nicht ein Verbot der gemeinsamen Finanzierung (das de facto ja auch ein Kooperationsverbot bedeutet), sondern die ausdrückliche Ermöglichung ist der sachlich richtige und zwingend notwendige Weg. Wenn die demographische Herausforderung der nächsten 15 Jahre und die Veränderungen am Arbeitsmarkt tatsächlich als Chance verstanden werden sollen, muss die hierzu notwendige Stärkung der Hochschulen konsequent erfolgen. Die Suche nach „Hintertüren“ der Förderung, wie sie gegenwärtig die Diskussion beherrscht, wird der Bedeutung der Aufgabe nicht gerecht. Die Länder sollten sich im eigenen Interesse die Freiheit erhalten, in jeder Sachlage zu prüfen, ob sie die Möglichkeiten, die ihnen der Bund bieten kann, nutzen wollen. Nur so können sie ihre Verantwortung für die Wissenschaft glaubhaft wahrnehmen.
2. Das Abweichungsrecht der Länder gegenüber der gesetzgeberischen Kompetenz des Bundes im Wissenschaftsbereich muss fallen. Die Einheitlichkeit der Hochschulabschlüsse in Deutschland muss mit Blick auf die Identität des deutschen Hochschulsystems im europäischen Hochschulraum gesichert sein. Darüber hinaus müssen die Länder eine im Grundsatz einheitliche, zumindest aber kompatible Ausgestaltung der Zulassungsverfahren, der Studienfinanzierung und der Qualitätssicherung sicherstellen, um die Vergleichbarkeit der Studienbedingungen und die Mobilität der Studierenden in Deutschland zu gewährleisten.
3. Einheitliche Grundbedingungen für die Beschäftigung von Hochschullehrern sind für die deutschen Hochschulen im internationalen Wettbewerb unverzichtbar. Hierzu gehört auch ein einheitlicher Wissenschaftstarifvertrag, um vergleichbare und transparente Vorrausetzungen zwischen den Bundesländern und zwischen den universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland zu schaffen.
4. Die Zweckbindung der Hochschulbaumittel und das Gebot der Gegenfinanzierung durch die Länder müssen gewährleistet sein, wenn der Bund den überwiegenden Teil der Fördermittel auf die Länder überträgt. Hierzu bedarf es einer Selbstverpflichtung der Länder. Nur so haben auch die finanzschwächeren Bundesländer eine Chance, ihrer Verantwortung für den Hochschulbau in den politischen Entscheidungsprozessen der Länderparlamente tatsächlich gerecht zu werden. Darüber hinaus ist mit Blick auf die aktuellen Finanzierungsprobleme vieler Länder eine Übergangsregelung notwendig, der zu Folge der Bund für einen bestimmten Zeitraum über den vorgesehenen Anteil hinaus verstärkt fördern kann. Die Begleitgesetzgebung ist so anzupassen, dass die Hochschulen tatsächlich an der Förderung partizipieren können.
5. Es sind die einzelnen Hochschulen, die sich in Forschung und Lehre einem immer schärfer werdenden internationalen Wettbewerb stellen müssen. Das nimmt auch die einzelnen Länder in die Pflicht. Die Finanzierung und die Zuordnung von Gestaltungs-

und Entscheidungskompetenz im Sinne einer Stärkung der Hochschulautonomie muss dieser Situation Rechnung tragen. Die Hochschulen werden der Herausforderung, die mit der gesteigerten Eigenverantwortung verbunden ist, durch wachsende  Professionalisierung gerecht werden. Akademische Bildung, Forschung und die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf hohem Niveau sind entscheidend für die Zukunft der Bundesrepublik. Die Sicherstellung der Leistungs- und Entwicklungsfähigkeit der Hochschulen ist daher eine gesamtstaatliche Aufgabe von höchster Priorität. Bei der Gestaltung der hochschulpolitischen Rahmenbedingungen muss Deutschland in Europa mit einer Stimme sprechen können, um seine Interessen zu vertreten. Die Hochschulen appellieren eindringlich an die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, dafür einzutreten, dass die Zukunftschancen Deutschlands nicht gefährdet werden. Das hochschulpolitisch Notwendige muss auch grundrechtlich gestaltet werden. Die Zukunftsfähigkeit der Hochschulen in Bildung und Forschung, Qualifizierung und Innovation ist zu wichtig, um sie dem politischen Kompromiss zu opfern.“
b) Weitere Stellungnahmen

Das Deutsche Studentenwerk fordert anstelle eines Kooperationsverbots die Sicherung gemeinschaftlichen Handelns von Bund und Ländern in gesamtstaatlicher Verantwortung sowie des finanziellen Zusammenwirkens in der Verfassung.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) beschäftigt sich bereits mit der Umsetzung der geplanten Reformen, behält aber mögliche Änderungen im Gesetzgebungsverfahren im Blick. Zur Umsetzung der neuen Gemeinschaftsaufgabe „Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich und bei diesbezügliche Berichten und Empfehlungen“ (Bildungsberichterstattung, Bildungsmonitoring) wird eine kleine Steuerungsgruppe zwischen KMK und BMBF vorgeschlagen, die auch Abstimmungen über Themen der Bildungsforschung vornehmen soll. Im Hochschulbereich sieht sie nicht nur ein „Mehr an Freiheit“, sondern auch mehr gesamtstaatliche Verantwortung für die Länder; so soll ein „Kernbereich ländergemeinsamer Regelungsbereiche näher“ definiert werden, „der erforderlich ist, um die Mobilität zu sichern und die gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse sowie die Qualität der Hochschulbildung zu sichern“.
Prof. Dr. Michael Hüther, Institut der deutschen Wirtschaft (IW), hat seiner Stellungnahme einen bildungsökonomischen Ansatz zugrunde gelegt. Er fordert: „Entscheidungsleitendes Ziel der Föderalismusreform im Bereich Bildung und Forschung sollte der Aufbau eines ordnungspolitischen Rahmens sein, der alle Akteure in einen qualitätsfördernden Wettbewerb einbindet. Die Schaffung eines Wettbewerbsrahmens ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Die effektive und effiziente Erfüllung der Bildungsfunktionen setzt zwingend eine Beteiligung des Bundes beziehungsweise eine bundesweite Regelung bei der Gestaltung dieses Rahmens voraus. Ausgehend von dieser Prämisse ist die grundgesetzliche Fixierung eines Kooperationsverbots von Bund und Ländern grundsätzlich abzulehnen. Es geht nicht um einen Wettbewerb zwischen Bund und Ländern oder zwischen einzelnen Bundesländern, sondern um einen Wettbewerb zwischen den Institutionen des Forschungs- und Bildungsbereiches. Die hier zur Diskussion stehenden rechtlichen Weichenstellungen müssen deshalb so vorgenommen werden, dass Autonomie und Handlungsanreize in ein dynamisches Zusammenspiel gebracht werden. Für den Schulbereich bedeutet dies, institutionelle Handlungsspielräume mit gesetzlich fixierten Mechanismen der Qualitätssicherung zu verbinden. Für den Hochschulbereich bedeutet dies, mit der Neujustierung der gesetzlichen Grundlagen Wege zu eröffnen, die es ermöglichen, die in der Forschung bereits existierenden wettbewerblichen Strukturen zu stärken und die in der Lehre bestehenden Fehlsteuerungen zu beseitigen. Dazu sind drei Maßnahmen erforderlich: 1. Neufassung des Artikels 91b GG: „Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen bei der Bildungsplanung und bei der Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der Bildung, der wissenschaftlichen Forschung und Lehre von überregionaler Bedeutung zusammenwirken. Die Aufteilung der Kosten wird in der Vereinbarung geregelt.“

2. Das Kooperationsverbot in Artikel 104b GG ist aufzuheben, der Satz „Satz 1 gilt nicht für Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung der Länder“ aus bildungsökonomischer Perspektive zu streichen.

3. Es ist ein Forschungsförderungsgesetz zu schaffen, das die Stellung des Bundes in

der Forschungsförderung klarstellt und stärkt.“
Darüber hinaus fordert Hüther ein „Überdenken“ des Prinzips der Einstimmigkeit als Entscheidungsverfahren innerhalb der KMK, da dies „reformverzögernd“ sei. Auf „Bundesebene seien „verbindliche Rahmenvorgaben in Form von Bildungsmindeststandards für die schulische Bildung erforderlich, an welche ein effektives Kontroll- und Sanktionsverfahren gekoppelt ist, wenn in den Bundesländern systematisch die Mindeststandards nicht erfüllt werden. Ein KMK-Beschluss reicht hierfür nicht aus. Die Mindeststandards sollten in einem Staatsvertrag zwischen den Bundesländern für alle verpflichtend festgeschrieben werden.

Und im Hochschulbereich fordert Hüther, dass die Föderalismusreform „für einen Einstieg in eine grundsätzliche Neustrukturierung der Hochschulfinanzierung genutzt werden sollte. Eine „finanzielle Beteiligung des Bundes an der Hochschulbildung ist zwingend erforderlich, um den negativen Effekt in Form eines Braindrains zu kompensieren“. An einer neu zu gestaltenden Gemeinschaftsaufgabe Hochschule sollte sich der Bund „durch Bereitsstellung von Stipendien und Darlehen sowie durch einen Eigenbeitrag im Rahmen eines neu aufzubauenden länderübergreifenden Studiengutscheinfonds beteiligen. Die Grundfinanzierung der Hochschulen sollte….bei den Ländern bleiben.“ 

„Einheitliche Hochschulzugangs- und Hochschulabschlüsseregelungen sind die Voraussetzung für die Realisierung positiver externer Effekte. Eine bundesweit einheitliche Hochschulzugangsberechtigung als notwendige, nicht zwangsläufig hinreichende Bedingung zur Aufnahme eines Hochschulstudiums ermöglicht die bundesweite Mobilität von Studierenden und beugt der Diskriminierung von Gebietsfremden vor. Die Einheitlichkeit der Hochschulabschlüsse trägt maßgeblich zur Realisierung positiver externer Effekte durch die Hochschulbildung bei, weil sie die räumliche und berufliche Mobilität von Hochschulabsolventen steigert. Außerdem bildet die Einheitlichkeit der Hochschulzugangsberechtigung die Voraussetzung für ein wettbewerbliches, nachfragegesteuertes System in der Hochschullehre. Die Föderalismusreform erhöht hingegen für ein Bundesland den Anreiz, gebietsfremde Hochschulzugangsberechtigte zu diskriminieren, um die eigenen Ausgaben für die Hochschulfinanzierung zu begrenzen. Ländereigene Sonderregelungen würden die Vollendung der Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge sowie die Realisierung eines europäischen Leistungspunktesystems (ECTS) gefährden. Ebenfalls in Frage gestellt wären die gegenwärtigen Bemühungen, den Hochschulzugang für Absolventen des Berufsbildungswesens einheitlich zu regeln, um potenziellen Diskriminierungen dieser Personengruppe entgegenzuwirken.“
Aus Sicht des Handels müssen die Sachverständigenstellungnahmen zum Anlass für Korrekturen am Reformpaket genommen werden, das im Rahmen der Koalitionsverhandlungen im Herbst 2005 geschnürt worden war. So muss jetzt insbesondere sichergestellt werden, 

· dass der Bund das abschließende Recht zur Regelung von Hochschulzugang und Hochschulabschlüssen bekommt, um Transparenz, Mobilität und Qualität zu fördern. Das vorgesehene Abweichungsrecht der Länder muss fallen.

· dass das geplante Kooperationsverbot von Bund und Ländern bei der Finanzierung von Aufgaben, die in die Kompetenz der Länder fallen, gestrichen wird. Ganz im Gegenteil muss sichergestellt werden, dass Bund und Länder zusammenarbeiten können, wenn sie zu gemeinsamen Auffassungen in bildungspolitischen Fragen gekommen sind.

Begrüßt wird hingegen, dass die bisherige Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung, die zumindest in der beruflichen Bildung keine besondere praktische Bedeutung bekommen hat, zugunsten der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsberichterstattung, also der gemeinsamen Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich und der diesbezüglichen Berichte und Empfehlungen. Die Föderalismusreform darf nicht dazu führen, dass der Bildungsstandort Deutschland geschwächt wird. Ein leistungsfähiges und durchlässiges Bildungssystem, das alle Talente und Begabungen fördert und fordert, ist zentrale Voraussetzung dafür, dass Deutschland im internationalen Leistungswettbewerb wieder besser mithalten kann.
Aus Berlin werden erste Annäherungen zwischen Union und SPD in der streitigen Frage des Kooperationsverbots gemeldet!

4. Einstiegsqualifizierung ist wichtiger Türöffner für Jugendliche 
Jugendliche, die eine Einstiegsqualifizierung absolviert haben, haben anschließend bessere Chancen auf eine betriebliche Berufsausbildung als Jugendliche, die eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme durchlaufen haben oder nicht gefördert wurden. Das ist eines der wichtigsten Ergebnisse des dritten Zwischenberichts über das EQJ-Programm. Es bewährt sich als Türöffner in Berufsausbildung für Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. Von den Absolventen einer Einstiegsqualifizierung machen im Anschluss 56,5 % eine betriebliche Berufsausbildung. Bei der Kontrollgruppe sind es nur 18 %. Maßgeblich für die Unterschiede sind Schulabschluss, Geschlecht und Region, nicht aber das Alter. Nimmt man außerbetriebliche und schulische Berufsausbildung hinzu sind die Quoten mit 65,6 % (28,9 %) noch günstiger. 

Die Unterschiede in den Einmündungsquoten sind deutlich, haben aber einen die Differenz der Einmündungsquoten beeinflussenden, sie gleichwohl nicht aufhebenden Grund, der bei der wissenschaftlichen Analyse auch im aufwändigen Kontrollgruppenvergleich nicht ganz berücksichtigt werden konnte. Zielgruppe von EQJ-Maßnahmen sind Ausbildungsbewerber mit aus individuellen Gründen eingeschränkten Vermittlungsaussichten, die auch bei den Nachvermittlungsaktivitäten keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, sowie Jugendliche, die noch nicht in vollem Maße über die erforderliche Ausbildungsbefähigung verfügen. Zielgruppe von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen sind insbesondere aber lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Jugendliche, deren Entwicklungsstand noch keine erfolgreiche Berufsausbildung erwarten lässt. EQJ-Teilnehmer dürften somit deutlich näher an der grundsätzlichen Ausbildungsreife sein als BvB-Teilnehmer. Dennoch bleibt in jedem Fall hervorzuheben, dass die EQJ besonders erfolgreich sind, was auch darauf zurückzuführen ist, dass die Betriebe die Teilnehmer bereits während der ausbildungsvorbereitenden Aktivitäten gut kennen lernen können.
Die Ergebnisse der jetzt 3. EQJ-Untersuchung stammen aus der Befragung von 750 Jugendlichen einer Kontrollgruppe mit annähernd identischer Ausprägung (Alter, Geschlecht, Schulabschluss, Wohnort sowie (hier nur annähernd) Migrationshintergrund), 341 Unternehmen, die mindestens einen EQJ-Praktikanten im ersten Programmjahr beschäftigten, 120 Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern und 3 Kammern der freien Berufe sowie 77 Arbeitsagenturen.

· Bei den EQJ-Teilnehmern sind 90,4 % aller Übergänge in Ausbildung Übergänge in eine betriebliche Ausbildung, in der Kontrollgruppe sind es nur 75,8 %.
· Die durchschnittliche Ausbildungsquote der bereits zuvor ausbildenden Betriebe lag im Oktober 2005 um fast einen Prozentpunkt über der des Vorjahres (2004: 23,88 %; 2005: 24,67 %). Bezogen auf die befragten Unternehmer sind 29,5 % der zuvor nicht ausbildenden Betriebe zu Ausbildungsbetrieben geworden. Dies ist ein Indiz dafür, dass Ausbildungsplätze durch das EQJ-Programm bislang nicht verdrängt worden sind. Da das Ausbildungsverhalten insbesondere von kleinen Unternehmen von Jahr zu Jahr schwankt, ist dies bislang allerdings nur eine Trendaussage. 22,9 % der befragten Betriebe hatten zuvor keine Ausbildungserfahrung.
· 80 % der Unternehmen geben an, dass sie mit dem EQJ-Programm die Möglichkeit nutzen wollten, einen Jugendlichen über einen längeren Zeitraum in der betrieblichen Praxis kennen zu lernen, ohne sich rechtlich zu binden, sowie dem Jugendlichen zu helfen. Die Unternehmen wählen unter den von Agenturen und Kammern im Rahmen der Nachvermittlungsaktion in EQJ vermittelten Jugendlichen die aus ihrer Sicht Besten aus. Bietet sich kein geeigneter Bewerber an, verzichten die Unternehmen lieber auf die geförderte Beschäftigung eines als ungeeignet eingestuften Bewerbers.

Im Paktjahr 2005/2006 haben bis Ende März 27.200 Jugendliche eine Einstiegsqualifizierung begonnen. Das EQJ-Programm mit 25.000 Plätzen ist damit ausgeschöpft. Ab 1. Oktober 2006 stehen wieder 25.000 Plätze für das Paktjahr 2006/2007 zur Verfügung – so sieht es die Zielvereinbarung zwischen Wirtschaft und Bundesregierung für das dritte Jahr des Ausbildungspaktes vor.
Auch für den Handel liegen diverse Konzepte für Einstiegsqualifikationen vor, zum Beispiel Fahrradmontage, Handel mit Baustoffen, Handel - Schauwerbegestaltung, Handel –Verkaufsvorbereitung, Tankstellenservice, Verkaufsvorbereitung Drogeriebereich, Tierpflege, Wirtschaft und Verwaltung/Büroassistenz, Lagerlogistik – Güterbewegung im Lager. Zu den Konzepten geht es über folgenden Link:

http://www.dihk.de/pakt/eqs/beispiele.html
5.
FDP entwickelt bildungspolitische Perspektiven 
Die FDP hat kürzlich auf ihrem Rostocker Parteitag im Rahmen eines umfassenden Beschlusses zu „Innovationen brauchen Freiheit – für mehr Arbeit und Wohlstand“ wesentliche Abschnitte der weiteren Ausgestaltung der Bildungspolitik gewidmet. Entsprechend gewachsener liberaler Grundsätze bleibt für die FDP „Bildung ein Bürgerrecht“. Wesentliche Ziele sind mehr und bessere frühkindliche Bildung und Erziehung, Gleichwertigkeit allgemeiner und beruflicher Bildung, ein Dialog über Inhalte und Anforderungen an Studierfähigkeit, ein fairer Wettbewerb der Bildungsinstitutionen, in mittlerer Sicht die Einführung von Bildungsgutscheinen als neues Instrument zur Finanzierung der Bildung, mehr Freiheit für die Hochschulen und die Betrachtung der Föderalismusreform als Chance bis hin zu institutioneller Erneuerung: Kultusministerkonferenz und Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) sollten abgelöst werden durch „eine schlank aufgestellte und effiziente deutsche Bildungskonferenz unter Beteiligung des Bundes“.
Der Beschlusstext ist im Anhang wiedergegeben.
6.
Handelsfachwirt und Fachkaufmann für Außenwirtschaft: Neue Rahmenpläne 
Nach der Neugestaltung der Prüfungsbestimmungen in den beiden Fortbildungsbereichen durch neue Rechtsverordnungen des Bundes, erarbeitet im Rahmen des BIBB von Fachleuten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, liegen nun auch neue Rahmenpläne vor, die im Rahmen des DIHK ebenfalls von Fachleuten der entsprechenden Weiterbildungsbereiche erarbeitet wurden. Sie stellen Konkretisierungen der in der Verordnung festgelegten Prüfungsbereiche dar und bieten Lehrgangsanbietern eine Handreichung bzw. Empfehlung zur Gestaltung von Fortbildungslehrgängen. 
Bezug über http://verlag.dihk.de, Preis jeweils 11,00 Euro.

7.
Migrantenkinder besser fördern
Die Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration, Prof. Dr. Maria Böhmer sieht in der Berufsausbildung den „Schlüssel zur Integration“. Es liege im elementaren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interesse unseres Landes und zugleich im Interesse der einzelnen Jugendlichen mit Migrationshintergrund, ihre beruflichen Qualifizierungschancen zu erhöhen und neue Qualifizierungswege zu eröffnen. Berufsausbildung sei die Ausgangsbasis für qualifizierte Beschäftigung, für beruflichen Aufstieg und somit auch für gesellschaftliche Integration. Ohne eine solche Qualifizierung sei die Gefahr der Arbeitslosigkeit besonders hoch. Seit Jahren gehe der Anteil ausländischer Jugendlicher in der beruflichen Bildung zurück. Er liegt derzeit bei nur noch 25 % und erreicht damit noch nicht einmal die Hälfte des Wertes deutscher Jugendlicher (59 %). Die Anzahl der Altbewerber steigt Jahr für Jahr und potenziert damit das Ausbildungsproblem. Jugendliche mit Migrationshintergrund haben auch bei guten Schulabschlüssen deutlich größere Probleme als Deutsche einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Dies sei nicht hinnehmbar. Daher appelliert Prof. Dr. Böhmer „an die Jugendlichen und ihre Eltern, sich stärker um Ausbildung zu bemühen. Ich appelliere besonders an die Unternehmen, diesen Jugendlichen eine größere Chance für eine Berufsausbildung einzuräumen. Die Vielfalt der Gesellschaft sollte sich auch in der Beschäftigtenstruktur der Unternehmen und Betriebe widerspiegeln. Gerade Migrantinnen und Migranten bieten Sprachfertigkeiten und kulturelle Kenntnisse, die im Zeitalter der Globalisierung immer wichtiger werden. Deshalb unterstütze ich die Initiative von Unternehmen in Deutschland für eine „Charta der Vielfalt – für eine neue Unternehmenskultur“. Ich gehe davon aus, dass auch deutsche Unternehmen dem Beispiel der hiesigen ausländischen Unternehmensverbände mit ihrer Zusage von 10.000 neuen Ausbildungsplätzen bis zum Jahr 2010 folgen und deutlich mehr in die Ausbildung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund investieren.“

Zentrale Erkenntnisse über eine international vergleichende Sonderauswertung von PISA-Daten über Schüler mit Migrationshintergrund durch die OECD: 

· Ein hohes Zuwanderungsniveau behindert nicht unbedingt die Integration.
· Migrantenkinder sind lernmotiviert und haben eine positive Einstellung zur Schule. 
· Das Leistungsniveau, das Migrantenkinder in der Schule erreichen, ist in den PISA-Teilnehmerstaaten sehr unterschiedlich.

· In den meisten Ländern erreichen ca. 25 Prozent der Migrantenkinder nicht das notwendige Leistungsniveau für erfolgreiche Teilnahme an Beruf und Gesellschaft; in Deutschland sind dies sogar 40 Prozent der Migrantenkinder.

· Die Leistungsunterschiede sind nur zum Teil auf die ungünstigeren sozio-ökonomischen Voraussetzungen der Migrantenfamilien zurückzuführen.

· Die Leistungsunterschiede sind zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, ob die Unterrichtssprache auch zuhause gesprochen wird; das gilt auch für Deutschland.
· Die international häufigste Art der Sprachförderung von Migrantenkindern ist Zusatzunterricht in der Landessprache bei Besuch des regulären Unterrichts vor allem im Primarbereich, sowie besondere Kurse vor dem Übergang in den regulären Unterricht für Zuwandererkinder vor allem in der Sekundarstufe 1. Förderung im Primarbereich ist bislang wenig ausgeprägt.

· Erfolgreiche Länder bieten fest etablierte Sprachförderprogramme mit klar definierten Zielen und Standards für ihre Zuwandererkinder an. Länder mit niedrigerem Leistungsniveau von Zuwandererkindern haben umgekehrt eine wenig systematische Sprachförderung. 

Die Erkenntnisse sind nicht neu, aber dennoch hilfreich für die in Deutschland zurzeit geführte Diskussion. Der Schlüsselcharakter der Sprachförderung und des konsequenten Sprechens der Landessprache auch zuhause wird sehr deutlich; demgegenüber tritt die Bedeutung der sozio-ökonomischen Herkunft zurück. Folgerungen müssen daher sein: 

· Sprachförderung muss möglichst früh anfangen und zusätzlich zum regulären Unterricht weiter angeboten werden.
· Ein umfassendes Programm für die Sprachförderung mit Zielen, Standards und natürlich auch Evaluation der Maßnahmen ist notwendig. Dies können nicht allein die Kommunen schultern, sondern ist gemeinsame Aufgabe von Gemeinden, Bund und Ländern. 
· Die Eltern und Familien müssen bei der Sprachförderung einbezogen werden. 

8.
BEQUAWE: Ein Projekt endet – die Umsetzung beginnt 
Mit viel Elan, Kreativität und großen Zielen ist vor drei Jahren ein internationales Team von Fachleuten aus der handelsbezogenen Berufsbildung auf eine arbeitsintensive Reise durch ein drei Jahre währendes LEONARDO-Projekt gegangen. Diese Reise neigt sich nun dem projektmäßig und fördertechnisch abgesicherten Ende zu. Damit wird aber erst der eigentliche Start in die Umsetzung der Projektergebnisse eingeläutet. So lautet die Botschaft aus der Abschlusskonferenz von BEQUAWE, die vom 25.-27. Mai 2006 in Barcelona stattgefunden hat.
BEQUAWE steht für „Berufsbildende Qualifizierung für den Wertschöpfungsprozess des Handels in Europa“. Ziele des internationalen Projektes, das unter Federführung von Peter Zeller und Kollegen vom Berufskolleg Lindenstrasse in Köln durchgeführt wird, waren die Vernetzung der handelsbezogenen Ausbildung in Europa und die Herstellung von mehr Transparenz über handelsbezogene Kompetenzen, ohne die unterschiedlichen Bildungswege in den teilnehmenden Staaten tangieren zu wollen. Im Gegenteil: Die Ergänzung der nationalen Berufsbildungsgänge durch ein neues Lernprogramm, das europaweit zertifiziert und insbesondere in der Praxis anerkannt wird, war und ist eines der Hauptziele des Projektes (siehe auch www.bequawe.de). 
Hintergrund ist die Erkenntnis, dass handelsspezifische Kompetenzprofile länderübergreifend immer bedeutender, aber auch ähnlicher werden. Zugleich wächst die Anforderung, in unterschiedlichen Ländern beruflich tätig zu sein. An Verlässlichkeit und Transparenz der Kompetenzen bzw. Abschlüsse werden daher besondere Anforderungen gestellt. BEQUAWE kann dabei sehr gut helfen.
Die Erarbeitung eines computergestützten Lernprogramms, das in zwei zentralen Handlungsfeldern des Einzelhandels qualifiziert, ist weitestgehend abgeschlossen. Auf der Tagung in Barcelona wurde eine Beta-Version vorgeführt, die schon erkennen ließ, welches Potenzial in diesem neuen Lernweg und Selbstlernmedium steckt (das Lernprogramm wird zum Projektende im September komplett in Deutsch, Englisch und Französisch vorliegen). Erste positive Anwendungserfahrungen wurden bereits in allerdings schulischen Lernprozessen gesammelt. Die Qualifizierungsbereiche und Zertifikate sind „Verkaufsorientierte Tätigkeiten“ mit den drei Modulen Grundlagen der Warenwirtschaft, Beratung und Verkauf, Servicebereich Kasse sowie „Kaufmännisch ausgerichtete Tätigkeit“ mit den drei Modulen Beschaffungsorientierte Warenwirtschaft, Warenwirtschaftliche Analyse und Einzelhandelsmarketing. In Barcelona verabschiedet wurde das gesamte, für die Umsetzung notwendige Gerüst: Akkreditierungsordnung, Zertifizierungsordnung (incl. Zulassungsvoraussetzungen), Praktikumskonzept. 

In den folgenden Wochen geht es nicht nur darum, das Lernprogramm fertig zu stellen. Es geht sehr maßgeblich auch um den faktischen Aufbau einer Akkreditierungs- und Zertifizierungsorganisation. Geplant ist eine Akkreditierungsstelle auf europäischer Ebene, die die aus allen interessierten Ländern kommenden Zertifizierungsstellen akkreditiert. Das Projektteam hat sich der weiteren Unterstützung der europäischen Dachorganisationen der Sozialpartner des Handels (EUROCOMMERCE und UNI-EUROPE) versichert. In Deutschland wird das Projekt unternehmensseitig insbesondere von Metro und Rewe gestützt und weiter befördert.
BEQUAWE bietet eine wertvolle Hilfe für die Weiterentwicklung der beruflichen Qualifizierung im Einzelhandel. Das Lernprogramm spricht eine breite Zielgruppe an. Im Vordergrund stehen 

· Auszubildende, die zusätzliche, international verwertbare Kompetenzen erwerben wollen,
· Berufsschüler, die sich auf die berufliche Qualifizierung und Beschäftigung im Einzelhandel vorbereiten,

· Quereinsteiger,

· zeitweise aus der Berufstätigkeit im Einzelhandel Ausgeschiedene, die sich auf ihre Rückkehr in den Beruf vorbereiten,

· Mitarbeiter im Handel, die beruflich aufsteigen wollen,

· Mitarbeiter, die sich in ihrer aktuellen beruflichen Position fachlich weiter entwickeln wollen.

Inwieweit die breit angelegte Zielgruppe und die vielfältigen Einsatzbereiche tatsächlich erschlossen werden können, wird sich im Praxiseinsatz zeigen. Der HDE befürwortet und unterstützt die Nutzung und den breiten Einsatz des BEQUAWE-Lernprogramms. Erfahrungsberichte aus der Praxis sind willkommen. Wir werden weiter informieren. Die Hauptinformationsquelle für BEQUAWE-Aktivitäten bleibt aber www.bequawe.de.

9. Schule 2015 – Was sich alles verändert haben sollte 
Die Schule steht im Mittelpunkt der bildungspolitischen Reformen in allen Bundesländern. Überall in Deutschland ist das Interesse an der Weiterent-wicklung der Schulen groß; es gibt zahlreiche Reformansätze und An-strengungen, die Qualität zu verbessern. Von der Einschulung bis zum Abitur steht vieles auf dem Prüfstand und ändert sich in immer rascherer Folge. Vieles ist auf dem Weg, aber längst nicht alles ist zielführend. Zahlreiche Schüler und Eltern, Lehrer und Schulleiter fühlen sich mittlerweile von der Entwicklung nicht mehr mitgenommen.

Was bisher fehlt, ist ein wirkliches Leitbild für die Schule der Zukunft: Wie soll die Schule im Jahr 2015 aussehen und welche Maßnahmen sind im Blick auf dieses Ziel sinnvoll und notwendig, welche sind es nicht?  

Die Arbeitgeber setzen uns für das Leitbild einer leistungsstarken, chan-cengerechten und selbstständigen Schule ein: 

•
in der Schüler aktiv und eigenständig lernen und der Unterricht anregend und anschaulich gestaltet ist, 

•
in der jeder Schüler individuell gefördert wird, 

•
die auf Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung achtet, 

•
in der Zuwandererkinder gefördert und gefordert werden, 

•
die selbstständig ist, selbst die Lehrer aussucht und einsetzt, 

•
die von einer starken Schulleitung verantwortlich geführt wird, 

•
die regelmäßig und verbindlich mit den Eltern spricht, 

•
in der Lehrkräfte von Nebenaufgaben entlastet werden und sich auf den Unterricht und ihre Schüler konzentrieren können, 

•
in der Lehrkräfte mit einer praxisnahen Ausbildung und einer sys-tematischen Fortbildung tätig sind, 

•
mit der sich Lehrer und Schüler, Eltern und Betriebe identifizieren.

Die Schule muss dabei gut mit finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattet sein Bildung ist eine Aufgabe mit hoher Priorität.

Dr. Dieter Hundt, Präsident der BDA, forderte bei Vorlage der Schrift „Schule 2015“ die Kultusminister auf, gemeinsam ein wirkliches Leitbild für die Schule der Zukunft in Deutschland zu entwickeln. Die Lehrer und Schulleiter, Schüler und Eltern hätten ein Recht zu wissen, wohin die Reise geht, zu der sie sich täglich mit ihrer Kraft und ihrem Engagement aufmachen. Die Schulen bräuchten eine klare Orientierung, auf die sie ihre einzelnen Aktivitäten hin ausrichten können. Ein übergreifendes und motivierendes, ja begeisterndes Leitbild für die Schule ist notwendig. 

Erst ein klares Leitbild fügt laut Hundt die Einzelelemente zusammen und macht aus den vielen Reform-Bausteinen ein Bildungshaus für die Zukunft. Ein solches positives Leitbild schafft nicht nur Orientierung, sondern auch Motivation: Es muss deutlich sein, dass sich die Anstrengungen der Schulen lohnen, weil es um ein erstrebenswertes Ziel am Ende des Prozesses geht. Wir beobachten stattdessen mit Sorge eine unverkennbare Reformmüdigkeit, Desorientierung und Unsicherheit an den Schulen, Hektik und Alarmismus in der öffentlichen Debatte. 

Die Arbeitgeber engagieren sich mehr denn je in der Bildungs- und der Schulpolitik und auch in vielen einzelnen Schulen. Die BDA hat daher eine Publikation veröffentlicht, wie aus Sicht der Arbeitgeber ein solches orientierendes und motivierendes Leitbild für die Schule aussehen kann. Dabei wird aber nicht ein herkömmliche Forderungskatalog aufgelistet, sondern ein positives Bild gezeichnet, wie die Schule der Zukunft in Deutschland aussehen kann und soll: „Schule 2015 – Ein Besuch in der Schule der Zukunft“. Den Leser erwartet ein virtueller Rundgang durch verschiedene Schulen des Jahres 2015.

Die Publikation finden Sie im Internet unter: www.bda-online.de
10. Schavan will Weiterbildung fördern
Bundesbildungsministerin Annette Schavan will das Lebenslange Lernen nachhaltig stärken. Daher hat sie nach dem Innovationskreis Berufliche Bildung auch einen Innovationskreis Weiterbildung einberufen. "Wir werden die Weiterbildung konsequent ausbauen", sagte Schavan. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) werde deshalb die Ausgaben für Weiterbildung und Lebenslanges Lernen gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent erhöhen. "Unser Ziel ist es, die Chancen der Menschen zur persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Entwicklung während ihrer gesamten Lebenszeit zu verbessern….Die Motivation zum Lernen ist unsere wichtigste Ressource", sagte Schavan anlässlich des ersten Treffens des von ihr berufenen Innovationskreises Weiterbildung. Die hochrangigen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis wollen bis zum Sommer 2007 Empfehlungen für die Stärkung der Weiterbildung erarbeiten.

Schavan verwies auf den direkten Zusammenhang zwischen Innovation und Lernen. "Die berufliche Weiterbildung ist die entscheidende Voraussetzung für den Innovationsstandort Deutschland." Neben die laufende wissenschaftliche Qualifizierung der Fachkräften müsse verstärkt auch die Weiterbildung nicht oder nur schlecht ausgebildeter Menschen treten. "Bildung ist unsere Chance, der sozialen Spaltung unserer Gesellschaft entgegen zu wirken und die demographischen Herausforderungen zu meistern." Die Bundesregierung werde neue Anreize für das eigene Engagement setzen. Dafür würden unter anderem Modelle des Bildungssparens geprüft. Außerdem könnten alternative Formen der Weiterbildung stärker berücksichtigt werden, sagte Schavan. "Wer ehrenamtlich tätig ist, lernt täglich viele neue Dinge, die auch für die berufliche Karriere anerkannt werden können." Schavan will zudem den funktionalen Analphabetismus, von dem in Deutschland nach Schätzungen rund vier Millionen Menschen betroffen sind, deutlich verringern. Zum Ausbau der Grundbildungsarbeit für Erwachsene müssten Bund, Länder und Kommunen sowie die Weiterbildungsträger zusammen arbeiten. Außerdem sollten junge Erwachsene ohne Erstausbildung eine zweite Chance für den Erwerb eines anerkannten Berufsabschlusses erhalten. Der Innovationskreis Weiterbildung soll seine Vorschläge intern erarbeiten und gemeinsame Themen mit dem ebenfalls von der Bundesministerin eingesetzten Innovationskreis zur beruflichen Bildung beraten.

11. Visuelles Marketing: Dekoration als Instrument des Handels
Das Ausschmücken und Verzieren von Dingen ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis und zieht sich durch alle Kulturen und Epochen. Es spiegelt das Verlangen wieder zu gefallen und zu verführen. Das Buch von Ralf Kürsten, Vorstandsmitglied im Bundesverband Deutscher Schauwerbegestalter (BDS) beschäftigt sich mit dem Thema Dekoration als Instrument des Handels und der Verkaufsförderung beschränken und richtet sich zum einen an diejenigen, die sich mit dem Thema beruflich auseinandersetzen, aber auch an allen, für die der Bummel durch die Einkaufsstraßen und Geschäfte vergnügliche Freizeitbeschäftigung ist. Das Thema Dekoration wurde durch den Begriff Visuelles Marketing weitergespannt und soll den Verantwortlichen die Bedeutung der „Medien“ am Ort des Verkaufs deutlich machen dort, wo der Kunde immer noch die meisten Kaufentscheidungen trifft. In diesem Buch kommen neben dem Autor anerkannte Gestalter namhafter Firmen zu Wort die die Entwicklungen in Bereich des visuellen Marketings maßgeblich geprägt haben und prägen. 

Das Buch ist im Universitätsverlag Passau erschienen und ist im Buchhandel für 24,90 Euro erhältlich (184 Seiten, Format 22,9 x 24,6 cm, Hardcover, zahlr. Farbabbildungen, ISBN 3-86036-034-5); weitere Infos und Bestellmöglichkeit direkt beim Verlag unter http://suedost.tomus.de/suedost-verlag/servlet/j4artdetail?nr=285&art=1&wg=11
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12. Termine


08. bis 09. Juni 2006

14. DGFP-Kongress in Verbindung mit der Fachmesse "PERSONAL & WEITERBILDUNG", Informationen und Anmeldung unter www.dgfp.com
24. August 2006

Multimediale Berufsbildung im Einzelhandel – Neue Chancen, Fachtagung von BIBB, HDE und Ver.di über die neuen Lernarrangements für die Ausbildung in den Einzelhandelsberufen, Ort: Bonn (Vorankündigung, weitere Informationen folgen)
28. bis 29. September 2006
Fachkonferenz Sprachenerwerb, Ort: Berlin, Veranstalter: InWent, Nationale Agentur beim BIBB, PAD, Infos unter 
17. November 2006 bis 19. November 2006 

EXPOLINGUA 2006: "Mobil durch Sprachen", Ort: Berlin, Infos unter www.expolingua.de
29. November bis 02. Dezember 2006
Online Educa Berlin 2006, Informationen unter www.online-educa.com und www.icwe.net.

13. Februar 2007 bis 15. Februar 2007 

 LEARNTEC 2007: "Wissen, was kommt.", Ort: Karlsruhe, Infos unter www.learntec.de
27. Februar 2007 bis 03. März 2007 

didacta 2007: Europas größte Bildungsmesse zu Gast in Köln, Informationen unter www.didacta-koeln.de
12. September bis 14. September 2007
Zukunft Berufliche Bildung – Potentiale mobilisieren, Veränderungen gestalten, BIBB-Fachkongress, Ort: Düsseldorf, Infos unter www.bibb.de
Anhang

Beschluss des FDP-Parteitages 13./14.05.2006 in Rostock zu Bildungsfragen (Auszug aus dem Beschluss „Innovationen brauchen Freiheit – für mehr Arbeit und Wohlstand“)
IV. Politische und finanzielle Priorität für ein exzellentes Bildungssystem
Bildung ist für Liberale ein zentrales Bürgerrecht. Bildung bestimmt über die Chancen des Einzelnen in einer freiheitlichen Gesellschaft. Bildung ist die Grundlage zur Teilhabe an der liberalen Bürgergesellschaft. Damit jeder diese Chance erhält, brauchen wir Chancengerechtigkeit am Start: Jeder muss unabhängig von seiner Herkunft und vom Vermögen der Eltern faire Startchancen bekommen. Dadurch wollen wir die notwendigen Voraussetzungen für gut qualifizierte Menschen auf allen Ausbildungsebenen schaffen und damit die Grundlage für eine innovative Gesellschaft. Bildung, Wissenschaft, Forschung und Entwicklung haben für die FDP politisch wie finanzielle Priorität.
Die frühkindliche Bildung und Erziehung muss zu einem besonderen Schwerpunkt der Bildungs- und Familienpolitik in den nächsten Jahren werden, denn hier lassen sich Erfolge erreichen, die später nur noch schwer nachzuholen sind. Auch eine erfolgreiche Integrationspolitik für Kinder mit Migrationshintergrund setzt hier an. Die FDP fordert daher einen Ausbau an ganztägigen Betreuungsangeboten für alle Altersstufen, sowie eine Qualitätsoffensive für Kindertagesstätten und Kindergärten. Eine Reform des Familienfinanzierungssystems soll darauf zielen, dass die Betreuungsangebote in Kindergärten und auch in jüngerem Alter zukünftig möglichst kostenfrei angeboten werden können. 

Die Grundschulen sind wesentlich zu stärken. Fremdsprachenunterricht soll beginnend mit der ersten Klasse fester Bestandteil des Lehrplans werden. Der mathematisch-naturwissenschaftliche Unterricht bedarf einer stärkeren Akzentuierung. Technik und Wirtschaft müssen ebenso wie Medienkompetenz in das Unterrichtsangebot aller Schulformen einbezogen werden. Ein flächendeckendes Angebot an Ganztagsschulen mit eigenem pädagogischem Konzept ist für den Aufbau einer exzellenten

Bildungslandschaft notwendig. Förderunterricht, Integration, Unterstützung der Eltern durch Hausaufgabenbetreuung, Entwicklung der kreativen und motorischen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen sind zentrale Aufgaben. Dabei sollen die Schulen mit geeigneten Vereinen, Verbänden, Kirchen und privaten Initiativen und Institutionen zusammenarbeiten.

Wir wollen die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung. Nach wie vor bleibt aber die duale Berufsausbildung eine tragende Säule der deutschen Bildungslandschaft und Grundlage für die Innovationskraft und Exzellenz unserer Fachkräfte. Um ihre Attraktivität zu erhalten, brauchen wir die Durchlässigkeit hoch qualifizierter beruflicher Bildung auch in den Hochschulbereich.

Der Übergang zwischen Schule und Hochschule muss verbessert und, zum Beispiel durch Abschaffung der Wehrpflicht und das Abitur nach 12 Jahren, auch beschleunigt werden. Wir brauchen einen intensiven Dialog zwischen Schule und Hochschule über die Inhalte und Anforderungen an die Studierfähigkeit. Durch zusätzliche Angebote wie Schüleruniversitäten oder Schülerlabore, wo Schule und Hochschule direkt zusammenwirken, können Schülerinnen und Schüler lernen, was sie im Studium erwartet. Es ist wichtig, die Interessen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler frühzeitig zu finden und sie bei der Studienwahl gut zu beraten. Die extrem hohe Anzahl an Studienabbrüchen könnte darüber hinaus auch durch Vorkurse an den Universitäten reduziert werden, die in den für das Studium relevanten Fächern die schulischen Kenntnisse auffrischen. Die Ablösung der ZVS bedeutet auch, dass die Hochschulen verstärkt gefordert sind, geeignete Auswahlkriterien und Verfahren zu entwickeln, die das Kriterium der Schulabschlussnote sinnvoll ergänzen.

Wir wollen die Qualität des deutschen Bildungswesens verbessern, indem die einzelnen Bildungseinrichtungen in einen Wettbewerb um die beste Ausbildung treten. Das funktioniert nur, wenn sie selbstständiger werden und mehr Gestaltungsfreiheiten erhalten. Sie brauchen das Recht der Selbstverwaltung, größere Personalautonomie, sowie pädagogische und finanzielle Eigenverantwortung. Denn die beste Bildung erhalten wir durch einen fairen Wettbewerb der Einrichtungen, die über einen gemeinsamen Ordnungsrahmen verbunden sind. Voraussetzung für den Wettbewerb im Grund- und Schulbereich ist, die freie Schulwahl durch die Auflösung der Schulbezirke zu ermöglichen.
Ein funktionierender Wettbewerb um die besten Köpfe erfordert mittelfristige eine Änderung der öffentlichen Finanzierung: Weg von der Objekt – hin zu Subjektförderung. Die FDP fordert daher den mittelfristigen Übergang zur Pro-Kopf-Finanzierung bzw. die Ausgabe von Bildungsgutscheinen – unabhängig von der Art der Trägerschaft.
Einheitliche Qualitätsstandards und Kontrolle durch unabhängige Agenturen müssen ein hohes Niveau der Ausbildung auf allen Ebenen garantieren. Die Bildungseinrichtungen sollen sich daher in regelmäßigen Abständen einem transparenten Evaluationsprozess unterziehen.
In unserer älter werdenden Gesellschaft muss aber auch in ganz besonderer Weise das Potenzial und das Wissen der Erwachsenen genutzt, aufgefrischt und erneuert werden. Heute sind die Menschen im Alter vitaler und leistungsfähiger als je zuvor. Wir können es uns angesichts des demografischen Wandels nicht leisten, auf die Kompetenzen und Fähigkeiten älterer Arbeitnehmer zu verzichten. Aufstiegsweiterbildung, Umstiegsweiterbildung, Nachqualifikation und Wiedereinstiegsqualifikation nach Familienphasen, aber auch allgemeine Weiterbildung zur Stabilisierung von Motivation und Schlüsselqualifikationen müssen daher verstärkt angeboten, aber auch genutzt werden. Neue Lernformen wie z.B. eLearning werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Bildungsforschung ist gerade im Hinblick auf Weiterbildung zu verstärken. Darüber hinaus setzt sich die FDP nachdrücklich für die Entwicklung neuer Finanzierungsinstrumente der Weiterbildung, wie z.B. das Bildungssparen ein.
V. Mehr Freiheit für die Hochschulen
Deutschland hat sehr viele und traditionsreiche Hochschulen. In internationalen Rankings sind deutsche Hochschulen jedoch kaum mehr sichtbar. Dies hat strukturelle Gründe: Zu viel Staatsdirigismus und zu wenig Gestaltungsspielraum für die Hochschulen hat langfristige Folgen für die Qualität der akademischen Ausbildung und die Exzellenz in der Forschung. Hinzu kommt, dass unsere Hochschulen im internationalen Vergleich, gemessen an ihren Studierendenzahlen, deutlich schlechter finanziert sind. Das betrifft sowohl den Hochschulbau als auch die Personaletats. Die Mobilisierung von zusätzlichen Mitteln für die Verbesserung der Lehre durch Studienbeiträge wurde durch die Politik jahrelang verhindert. Darüber hinaus dauert das Studium bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss im Schnitt viel zu lange. Noch immer ist der Grundsatz nicht umgesetzt, dass Hochschulen sich ihre Studenten und die Studenten ihre Hochschule selber aussuchen können. Den extrem hohen Abbrecherquoten und dem Mangel in gerade für die Innovationskraft des Landes wichtigen Fächern wie den ingenieur- und naturwissenschaftlichen Disziplinen muss entschieden gegengesteuert werden.
Damit unsere Hochschulen schneller, besser und wettbewerbsfähiger werden, brauchen sie mehr Freiheit, d.h. sie brauchen ein Höchstmaß an Autonomie, Gestaltungs- und Entfaltungsfreiheit. Das Verhältnis von Staat und Hochschule muss auf eine völlig neue Basis gestellt werden: Der Staat muss die Fachaufsicht aufgeben und sich aus der Detailsteuerung zurückziehen. Stattessen sollen die Hochschulen auf der Grundlage konkreter Ziel- und Leistungsvereinbarungen eigenverantwortlich ihre Strategie- und Entwicklungsplanung vornehmen. Eine leistungsorientierte Mittelvergabe führt zu einem fairen Wettbewerb um die besten Lösungen. Dazu brauchen die Hochschulen neue, starke und professionalisierte Leitungsstrukturen mit einer klaren Aufgabenaufteilung. Sie brauchen möglichst weitgehende Personalhoheit.

Die Verbeamtung von Professoren soll nicht mehr die Regel sein. Um die Mobilität von Wissenschaftlern zu erhöhen, soll deren Vergütung und Alterssicherung zukünftig an internationalen Standards ausgerichtet werden.
Die Hochschulen brauchen eigene Haushalte mit Selbstbewirtschaftung, damit sie sich freimachen können aus der Jährlichkeit öffentlicher Haushalte sowie Vermögen bilden und Einnahmen erwirtschaften können. So sind sie finanziell in der Lage und auch gefordert, eigenverantwortlich Prioritäten zu setzen. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen können sie sich im immer härter werdenden internationalen Wettbewerb um die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, leistungsbereite Studentinnen und Studenten, zukunftsträchtige Forschungsaufträge und um exzellente Ergebnisse behaupten. Dies gilt auch für die geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die ein Grundpfeiler unseres Wissenschaftssystems sind und bleiben sollen.
Die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern offenbart die Stärken und Schwächen unserer Universitäten im nationalen Vergleich. Schon jetzt zeigt sich, dass weitere wettbewerbliche Verfahren auch für die Fachhochschulen wie auch mit dem Schwerpunkt Lehre folgen sollten. Die FDP begrüßt, dass ihre langjährige Forderung, bei der Forschungsförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft Gemeinkostenzuschläge für die bewilligten Forschungsanträge zu gewähren, endlich von der Bundesregierung aufgegriffen wird. Sie fordert, dass dies im Rahmen des Pakts für Forschung nunmehr auch zügig umgesetzt wird. Damit erhalten zum einen kleinere Hochschulen mit ausgewiesener

Exzellenz bessere Ausgangsbedingungen und zum anderen werden die forschungsstarken Universitäten auch finanziell unterstützt, in die Gruppe der international führenden Hochschulen aufzuschließen.
Die Hochschulen müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, um international für sich und damit auch für unsere Volkswirtschaft die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rekrutieren zu können. Dazu müssen Hochschulen befähigt werden, ausreichende Personal- und Sachbudgets bereitzustellen. Berufungsverfahren müssen internationalen Standards gerecht werden und wesentlich schneller erfolgen können. Um die Mobilität von Wissenschaftlern zu erhöhen und den Wettbewerb zu stärken, ist es erforderlich, dass Regelungen zur europäischen und internationalen Übertragbarkeit von Altersversorgungsansprüchen gefunden werden. Darüber hinaus bedarf es differenzierter vertraglicher Angebote für stärker lehr- oder forschungsorientierter Wissenschaftler.
Nachwuchswissenschaftler müssen in unserem Land bessere Chancen bekommen, damit diese hier lehren und forschen und hier ihren Beitrag zum Innovationsgeschehen leisten können. Zum einen müssen Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren durch einen Tenure Track die Möglichkeit einer dauerhaften Perspektive in ihrer Hochschule bekommen und zum anderen müssen Nachwuchswissenschaftler die Chance haben, in selbständigen Forschergruppen zu arbeiten, die in den Forschungsbetrieb eingebettet sind. International ausgerichtete Graduiertenschulen sollten darüber hinaus von den Hochschulen nachhaltig gefördert werden. Die Hochschulen sind gefordert, sich so auf dem internationalen Bildungsmarkt zu positionieren, damit sie bessere Chancen im Wettbewerb um die besten Studentinnen und Studenten haben. Hierfür brauchen wir spezielle, leistungsfähige Stipendienprogramme und an den Hochschulen exzellente bilinguale Studienangebote.
Die Hochschulen sollen die Möglichkeit erhalten, selber zu entscheiden ob und bis zu welcher Höhe sie Studienbeiträge für das Erststudium erheben. Die Höchstgrenze richtet sich dabei nach dem verfassungsrechtlichen Rahmen. Die Sozialverträglichkeit wird dadurch gewährleistet, dass alle Studentinnen und Studenten einen zinsgünstigen Kredit in Anspruch nehmen können, der nur dann zurückgezahlt werden muss, wenn nach dem Studium ein ausreichendes Einkommen erzielt wird. Die Hochschulen erhalten mit den Einnahmen aus den Studienbeiträgen die Möglichkeit, trotz der geringen Spielräume in den öffentlichen Haushalten, Studium und Lehre nachhaltig zu verbessern. Im Gegenzug muss sich die Politik verpflichten, die Höhe der jetzigen Hochschuletats von kompensatorischen Kürzungen zu verschonen und zusätzlich eingestelltes Personal nicht auf die Kapazität anzurechnen. Wir brauchen zudem ein leistungsfähiges Stipendiensystem, welches nach Leistungskriterien Talente auf allen Ebenen fördert und fordert. Die Politik ist in der Pflicht, die notwendigen

Rahmenbedingungen hierfür zu setzen.
Der Bologna-Prozess muss weiter zügig umgesetzt werden. Die Möglichkeit, einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss innerhalb eines kurzen Zeitraums zu absolvieren, ebnet insbesondere jungen Menschen aus bildungsferneren Schichten den Weg zur Hochschule. Durch die gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse wird ein hohes Maß an Mobilität und Internationalität für die Studierenden erreicht. Eine Verzögerung des Prozesses im Vergleich zu den europäischen Nachbarn können wir uns nicht leisten. Stattdessen sollte Deutschland sich als Motor des Prozesses positionieren. Die Hochschulen sind gefordert, die Bachelor- und Masterstudiengänge professionell zu konzipieren. Die aufwendige und langwierige Programmakkreditierung jedes einzelnen Studiengangs verlangsamt den Prozess und muss durch eine geeignete Systemakkreditierung ersetzt werden. Der Bedarf an Ingenieuren kann bereits jetzt nicht gedeckt werden. Gleichzeitig sinkt das Interesse junger Menschen an entsprechenden Studiengängen. Wir wollen daher mehr junge Menschen für die ingenieur- und naturwissenschaftlichen Disziplinen interessieren und sie davon überzeugen, dass sie in Wissenschaft und Wirtschaft gebraucht werden. Dies sollte bereits in der Schule durch lokale Partnerschaften zwischen Schule, Hochschule und Wirtschaft beginnen.
VI. Die Chancen der Föderalismusreform nutzen

Die Föderalismusreform ist die Voraussetzung für einen lebendigen Wettbewerbsföderalismus.

Nach wie vor hält die FDP an dem positiven Aspekt der Entflechtung der Bund und Länderkompetenzen im Rahmen der Föderalismusreform fest. Bildung braucht auch föderalen Wettbewerb. Vor allem aber muss erheblich mehr Freiheit und Wettbewerb für die einzelnen Bildungseinrichtungen ermöglicht werden, um deren Qualität zu fördern. Die FDP fordert eine Stärkung des freien Wettbewerbs der einzelnen Bildungseinrichtungen durch einen gezielten Bürokratieabbau auf Landesebene. Darüber hinaus fordert die FDP die grundgesetzliche Verankerung der Autonomie der Hochschulen sowie die Wahrung der Einheit von Forschung und Lehre. Nur durch echte Autonomie der Hochschulen und gemeinsame finanzielle Anstrengungen von Bund und Ländern kann es gelingen, dass gute Hochschulen aus finanzschwachen Ländern nicht gegenüber guten Hochschulen aus finanzstarken

Ländern benachteiligt werden.
Gerade auch vor dem Hintergrund steigender Studierendenzahlen in den nächsten Jahren plädiert die FDP für die rasche Umsetzung eines Hochschulpakts 2020 von Bund und Ländern. Dabei handelt es sich zum einen darum, dass der Bund im Rahmen der neuen Schwerpunktsetzung wissenschaftliche Nachwuchsgruppen stärker fördert und zusätzlich zum Pakt für Forschung einen Pakt für angewandte Forschung auflegt, an dem insbesondere die Fachhochschulen partizipieren können. Zum anderen geht es darum, den Mittelrahmen für den Hochschulbau deutlich zu erweitern. Eine starre Quotierung der Bundesmittel an den Investitionsleistungen der Vergangenheit, wie sie derzeit von der großen Koalition vorgesehen ist, verhindert eine dynamische Entwicklung der Hochschulen, ist wettbewerbsfeindlich und benachteiligt die finanzschwachen Bundesländer. Die FDP fordert, die Bundesmittel für den Aus- und Neubau von Hochschulen in Zukunft stärker als bisher anhand der Anzahl der Studierendenzahlen als Vergabeschlüssel zu verteilen. Die Bundesregierung wird darüber hinaus aufgefordert, die noch immer bestehenden Wettbewerbsnachteile der Hochschulen in den finanzschwachen Bundesländern durch eine besondere Komponente in dem geplanten Hochschulpakt angemessen zu berücksichtigen. In den neuen Bundesländern wird auf Grund der dortigen Bevölkerungsentwicklung und Demographie schon bald ein noch deutlicherer Rückgang der Studierenden erwartet. Vor dem Hintergrund des zu erwartenden Studentenbergs in Deutschland sollen die staatlichen Mittel für die Hochschulen in den neuen Ländern künftig auf den Solidarpakt angerechnet werden können unter der Maßgabe, dass die Kapazitäten in den folgenden Jahren erhalten bleiben. Dies würde den Landesregierungen in den neuen Bundesländern eine klare finanzielle Prioritätensetzung zugunsten ihrer Hochschulen ermöglichen und den Druck auf zusätzliche Lehrkapazitäten in den alten Bundesländern mildern.
Bei Einrichtungen und Vorhaben der Forschung von überregionaler Bedeutung werden Bund und Länder weiterhin miteinander kooperieren. Es ist im Rahmen der Föderalismusreform sachgerecht, dass diese Möglichkeit des Zusammenwirkens auf überregionale Wissenschaftsvorhaben ausgeweitet wird. 

Die Umsetzung der Föderalismusreform und die neuen Zuständigkeiten im Bildungsbereich erfordern eine Neuordnung der vorhandenen föderalen Gremienstrukturen: Die FDP schlägt vor, dass an die Stelle der bisherigen Kultusministerkonferenz und der Bund-Länder-Kommission eine schlank aufgestellte und effiziente deutsche Bildungskonferenz unter Beteiligung des Bundes tritt. Kernaufgabe ist die Selbstorganisation der Bundesländer in Fragen der bundesweiten Mobilität von Lernenden, Studierenden, Lehrenden und wissenschaftlich Tätigen. Hierzu fordert die FDP die uneingeschränkte gegenseitige Anerkennung von schulischen und akademischen Qualifikationen zwischen den Bundesländern. Dies erfordert in einem föderalistischen System eine grundgesetzliche Verankerung. Darüber hinaus soll ein System der Qualitätskontrolle und Evaluation installiert werden. Die Bildungskonferenz verantwortet zudem eine jährliche Bildungsberichterstattung. Gleichzeitig nimmt sie die Abstimmung von Bund und Ländern über die Arbeit der Forschungsgemeinschaften vor. Der verbleibende Koordinierungsbedarf für die hochschulgebundene Forschungsinfrastruktur und die Hochschulentwicklung soll zukünftig vom Wissenschaftsrat wahrgenommen werden.
Quelle: www.fdp.de
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